
KANTON B E R N

Auszug

aus dem Protokoll des Regierungsrates

Sitzung vom 8. Juni lg65

4265. Naturdenkmal; Naturschutzgebiet Gerzen-
see und Umgebung.

Der Regierungsrat des Kan.tons Bern,
gestützt auf Artikel 83 des Gesetzes vom 28. Mai 1gl1
betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches, Artikel b des Gesetzes vom 6. Oktober
1940 betreffend die Einführung des Schweizerischen
Strafgesetzbuches und die Verördnung vom 2g. März
1912 über den Schutz und die Erhaltring von Natur-
denkmälern,

b e s c h l i e s s t :

I. Unterschutzstellung

1. Um das einzigartige schöne Landschaftsbild am
Gerzensee unverändert zu erhalten, werden der Ger_
zensee und seine Umgebung dauernd als Naturschutz_
gebiet unter den Schutz des Staates gestellt unci unter
Nummer und Stichwort <N 100 R bl Naturschutzge_
biet Gerzensee und Umgebung> in das Verzeichnis
der Naturdenkmäler aufgenommen.

II. Abgrenzung

. 
2..Das Schutzgebiet zerfällt in eine innere (A) und

eine äussere (B) Zone.
Die Grenzen des Schutzgebietes und der zu,ei Zo_

nen sind einzuzeichnen in einem vom zuständigen
Kreisgeometer zu erstellenden plan im Maßstab
1 : 5000, der einen Bestandteii dleses Beschlusses bil_
det.

3. Je ein solcher plan ist auf dem Grundbuchamt
Seftigen in Belp und auf den, Gemeindeschreibereien
Gerzensee, Kirchdorf und Mühled,orf zu hinterlegen.

4. Das Schutzgebiet ist kenntlich zu machen.
5. Die innere Zone besteht aus dem Gerzensee,

selnen vorzugsweise mit Schiif, Gebüsch unti Bäumen
bestandenen_Ufern, dem angrenzenden Riedgebiei
und der Insel.

... 
Sie erfasst ganz oder teilweise folgencle Grund_

stücke:

Gemeinde Gerzensee: Nrn. 28? und. 477
Gemeinde Kirchdorf: Nrn. 138, 136 und 240
Gemeinde Mühledorf: Nrn. 43 und 10b



6. Die äussere Zone umschllesst die innere Zone
und erfasst ganz oder teilweise folgende Grundstücke:
Gemeinde Gerzensee: Nrn. 237 und 477
Gemeinde Kirchdorf  :  Nrn.  133,  136,  144,218,240,259,

349,  396 und 616
Gemeinde Mühledorf : Nrn.43 und 105.

III. Schutzbestimmungen

A. Innere Zone

7, In der innern Zone sind untersagt:

a) Die Errichtung von Bauten, Anlagen und Werken
aller Art;

b) das Ablagern von Schutt, Kehri.cht, Feldrückstän-
den und dergleichen;

c) Veränderungen am Terrain;

d) das Abholzen oder übermässige Zurückschneiden
von Bäumen und Buschwerk sowie Vorkehren,
die eine Aenderung der Vegetation herbeiführen
können;

e) das Eindringen in das Schilf durch tlnbefugte, das
Anzünden von Feuern,, jegliches Campieren, Auf-
schlagen von Zelten und Abstellen von Wohnwa-
gen;

f) jede Beeinträchtigung der Tierwelt, insbesondere
auch jede Störung, Beschädigung und Wegnahme
von Nestern und Gelegen sowie das Laufenlassen
von Hunden durch Unberechtigte.

B. Jede Benutzung des Sees wie Befahren, Baden,
Schlittschuhlaufen, Gewinnen von Eis sowie das Be-
treten des zum See gehörenden Ufers ist nur mit Be-
willigung der Seeeigentümerin gestattet. Das zu Gun-
sten der Seeeigentümerin richterlich bewilligte Ver-
bot vom 5. Oktober 1951 wird durch diesen Beschluss
nicht berührt.

9. Vorbehalten bleiben:

a) die bisherige forst- und landwirtschaftl iche Nut-
zung, wobei die Schilf- und Streueernte auf die
Zeit zwischen dem 1. September und 15. März be-
schränkt bleibt und rund um den See ein minde-
stens 5 m breiter Schilfgürtel zu belassen ist;

b) die Benutzung des Sees gemäss den Vereinbarun-
gen der Seeeigentümerin mit der Gemeinde Kirch-
dorf vom 9. März 1964 und mit der Gemeinde
Mühledorf vom g. Mai 1964;

c) der Unterhalt und nötigenfalls der Elatz der zwei
bereits bestehenden götshauser auf Grundstück
Gerzensee Nr. 237.

B. Aeussere Zone

10. In der äusseren Zone ist die Erstellung von
Bauten und Anlagen untersagt mit Ausnahme von
solchen, die der Landwirtschaft dienen. Diese sind
dem Landschaftsbild anzupassen.



C. Beide Zonen

11. Für die Ausübung der Jagd und der Fischerei

sowie für den Pflanzenschutz gelten die gesetzlichen

Bestimmungen.
12. In belden Zonen sind als Ersatz abgehender

Bäume und Sträucher und für Neuanpflanzungen nur

einheimische und standortsgemässe Arten zu verwen-

den.
13. Die Forstdirektion ist befugt, in begründeten

Fällen beschränkte Ausnahmen von den Schutzbe-

stimmungen zu bewilligen.

IV. Verschiedene Bestimmungen

14. Die Aufsicht über das Schutzgebiet sowie des-

sen Kennzeichnung werden im Einvernehmen mit den

Grundeigentümern durch die Forstdirektion angeord-

net.

15. Die Eigentumsbeschränkungen, dte sjch aus

diesem Beschluss ergeben, sind auf den vorerwähnten

Grundbuchblättern unter dem Stich."r,zort <Natur-

schutzgebiet Gerzensee und Umgebung N 100 R 52>>

anzumerken.
16. Widerhandlungen gegen diesen Beschluss wer-

den mit Busse oder mit Haft bestraft.
17. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt des Kantons

Bern und in den Anzeigern für die Amtsbezirke Sef-
tigen und Konolfingen zu veröffentl ichen.

Er tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt in
Kraft.

An die Forstdirektion und an die Staatskanzlei.

F rJr  gct reuen Protokol lauszug

der Staatsschrer,ber:

II. Hof



KANTON B E R N

aus dem Protokoll des Regierungsrates

Sitzung vom 9. Dezember 1966

8171. Naturdenkmal; Naturschutzgebiet Gerzen-

see und Umgebung.

Der Regierungsrat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 83 des Gesetzes vom 28. Mai 1911

betreffend Einführung des schweizerischen Zivilge-

setzbuches, Artikel 5 des Gesetzes vom 6. Oktober

1940 betreffend Einführung des schweizerischen

Strafgesetzbuches und die Verordnung vom 29.Mätz

1912 über den Schutz und'die Erhaltung von Natur-

denkmäieln,
b e s c h l i e s s t :

1. Das Grundstück Mühledorf Nr. 114. Büel. wird

in die äussere Zone des Naturschutzgebietes Gerzen-

see und Umgebung einbezogen. Die gemäss Regie-

rungsratsbeschluss Nr. 4265 vom B. Juni 1965 für die-

ses Naturschutzgebiet geltenden Bestimmungen sind

auch auf dieses Grundstück anwendbar.

2. Die Eigentumsbeschränkungen, die sich aus die-

sen Beschlüssen für das vorerwähnte Grundstück er-

geben, sind auf Grundbuchblatt Mühledorf Nr. 114

unter dem Stichwort <Naturschutzgebiet Gerzensee

und Umgebung N 100 R 52, anzumerken.

3. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft.

An die Forstdirektion.

Für getreuen Protokollauszug

der Staatsschreiber:

@w
Auszug


